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Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 
Entfristung des Integrationsgesetzes 

Herbert Brücker, Philipp Jaschke, Lidwina Gundacker 

Mit der Publikation von Stellungnahmen zu öffentlichen Anhörungen der parlamentarischen Gre-
mien des Bundes und der Länder oder zu aktuellen, zentralen Themen der Arbeitsmarktpolitik will 
das IAB der Fachöffentlichkeit und der externen Wissenschaft einen Einblick in seine wissenschaft-
liche Politikberatung geben. 

IAB intends to give professional circles and external researchers an insight into its scientific policy 
advisory services by publishing comments on the public hearings of parliamentary committees of 
the Federal Government and the Federal States and on current central topics of labour market 
policy. 
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Zusammenfassung 
Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich auf die öffentliche Anhörung im Ausschuss für Inneres 
und Heimat des Deutschen Bundestages am 3.6.2019 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 
Entfristung des Integrationsgesetzes. Neben einigen punktuellen Veränderungen, entfristet der 
Gesetzentwurf die seit August 2016 im Integrationsgesetz verankerte Wohnsitzauflage für aner-
kannte Geflüchtete. Aufgrund einer Befristung im Aufenthaltsgesetz würde diese zum 6. August 
2019 außer Kraft treten. Grundsätzlich verpflichtet die Wohnsitzauflage anerkannte Schutzberech-
tigte ihren Wohnsitz für weitere drei Jahre in dem Bundesland, Kreis oder der Gemeinde zu neh-
men, in dem der Schutzstatus anerkannt beziehungsweise die Aufenthaltserlaubnis aus humani-
tären Gründen erteilt wurde. 

Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sind weitreichende Ein-
griffe in die Freizügigkeit von Personen durch Wohnsitzauflagen nur zulässig, wenn sie integrati-
onsfördernd wirken. Grundsätzlich können Wohnsitzauflagen die Informations-, Suchkosten und 
den regionalen Mismatch auf dem Arbeitsmarkt sowie die Komposition sozialer Netzwerke der Zu-
gewanderten beeinflussen. Eine abschließende Abwägung dieser Wirkungsmechanismen entlang 
verschiedener Dimensionen der Integration kann nicht vorgelegt werden. Jedoch deuten vorlie-
gende internationale empirische Untersuchungen und laufende Analysen des IAB anhand der IAB-
BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten auf negative Lohn- und Beschäftigungseffekte sowie 
keine messbaren Effekte im Hinblick auf die Sprachkenntnisse und die Unterbringung in dezent-
ralen Unterkünften hin. Vor diesem Hintergrund ist eine integrationsfördernde Wirkung der Wohn-
sitzauflage – wie von Befürwortern angeführt – mindestens fraglich und sollte vor einer gesetzli-
chen Entfristung im Detail untersucht werden. Aus Sicht des IAB sind andere Steuerungsinstru-
mente zu bevorzugen, die weniger in die Bewegungsfreiheit der Geflüchteten eingreifen. 

Abstract 
The present opinion concerns the public hearing in the Committee for Internal Affairs and Com-
munity of the German Bundestag on 3 June 2019 on the Federal Government's draft bill on the 
removal of the time limit for the Integration Act. In addition to some selective changes, the bill 
extends the residency obligation for approved refugees, which has been anchored in the Integra-
tion Act since August 2016, for an indefinite time. Due to a time limitation in the Residence Act, this 
would expire on 6 August 2019. In principle, the residency obligation obliges approved refugees to 
take up residence for a further three years in the federal state, district or municipality in which the 
protection status was approved or the residence permit granted for humanitarian reasons. 

Against the background of the case law of the European Court of Justice, far-reaching interven-
tions in the free movement of persons through residency obligations are only permitted if they 
promote integration. In principle, residence requirements can influence information and search 



 
IAB-Stellungnahme 8|2019 5 

costs, regional mismatches on the labor market and the composition of immigrants' social net-
works. A final assessment of these impact mechanisms along various dimensions of integration 
cannot be presented. However, existing international empirical studies and ongoing analyses by 
the IAB on the basis of the IAB-BAMF-SOEP Survey of Refugees indicate negative wage and employ-
ment effects as well as no measurable effects with regard to language skills and accommodation 
in decentralized accommodation. Against this background, an integration-promoting effect of the 
residency obligation – as advocated by the draft bill – is at least questionable and should be exam-
ined in detail before a cancellation of the time limit. From the IAB's point of view, preference 
should be given to other control instruments that interfere less with the freedom of movement of 
refugees. 
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1 Ziele und Inhalt des Gesetzentwurfs  
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucksache 19/8692 vom 25.03.2019) entfristet  
die durch das Integrationsgesetz eingeführte Wohnsitzauflage nach § 12a Aufenthaltsgesetz  
(AufenthG). Die Wohnsitzauflage betrifft anerkannte Schutzberechtigte und Personen mit einer 
Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen. Sie unterliegen der Wohnsitzauflage für weitere 
drei Jahre nach Anerkennung des Schutzstatus beziehungsweise der Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis aus humanitären Gründen. Die Wohnsitzauflage findet keine Anwendung, wenn der Aus-
länder, sein Ehegatte, eingetragener Lebenspartner oder minderjähriges Kind eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung mit einem Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich auf-
nimmt oder aufgenommen hat, durch die diese Person mindestens über ein Einkommen in Höhe 
des monatlichen durchschnittlichen Bedarfs nach den §§ 20 und 22 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch für eine Einzelperson verfügt, oder eine Berufsausbildung aufnimmt oder aufgenommen 
hat oder in einem Studien- oder Ausbildungsverhältnis steht (§ 12a AufenthG). Aufgrund einer Be-
fristung im Aufenthaltsgesetz würde die Wohnsitzauflage zum 6. August 2019 außer Kraft treten. 
Mit dem Gesetzentwurf soll die Wohnsitzauflage auf Dauer entfristet werden. 

Neben der Entfristung der Wohnsitzauflage nimmt der Gesetzentwurf einige punktuelle Verände-
rungen vor:  

 Erstens soll die Verpflichtung zur Wohnsitznahme unter Bezug auf die Tätigkeit eines minder-
jährigen ledigen Kindes in einem anderen Bundesland nicht nur dann entfallen, wenn der Aus-
länder für dieses Kind sorgeberechtigt ist, sondern auch dann, wenn der Ausländer in einem 
Verwandtschaftsverhältnis steht und mit dem Kind in einer familiären Lebensgemeinschaft 
lebt. Damit soll dem Kindeswohl und dem Schutz familiärer Lebensgemeinschaften Rechnung 
getragen werden.  

 Zweitens wird die Aufhebung der Wohnsitzauflage rückgängig gemacht, wenn der Aufhe-
bungsgrund (z. B. ein Beschäftigungsverhältnis) nicht länger als drei Monate besteht. In die-
sem Fall wird die Frist zur Wohnsitzauflage entsprechend verlängert, die Wohnsitzverpflich-
tung besteht in dem neuen Land der Wohnsitznahme. Damit soll Anreizen entgegengewirkt 
werden, dass die Wohnsitzauflage durch die Aufnahme eines kurzfristigen Beschäftigungsver-
hältnisses und ähnlicher die Auflage aufhebender Umstände außer Kraft gesetzt wird.  

 Drittens gilt die Wohnsitzauflage auch für Minderjährige nach Erreichen der Volljährigkeits-
grenze. Die schon verbrachte Aufenthaltszeit wird angerechnet. Besondere Umstände (wie 
Verfügbarkeit von Wohnraum, Bildungs- und Betreuungsangebote, Jobmöglichkeiten) sollen 
bei der Entscheidung über den Wohnort berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf noch kleinere administrative Anpassungen, u. a. eine 
Klarstellung der Kompetenzen der Ausländerämter bei der Zustimmung zu einem Wohnortwech-
sel. 

Als Ziel der Entfristung der Wohnsitzauflage wird die Verbesserung der Integrationschancen der 
Betroffenen genannt. Dies soll durch die Herstellung einer besseren Planbarkeit von Integrations-
maßnahmen und der Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur erreicht werden. Ferner soll 
„integrationshemmenden Segregationstendenzen“ entgegengewirkt werden. Die vorgesehene 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/086/1908692.pdf
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Entfristung der Wohnsitzauflage stützt sich nicht auf eine Evaluierung ihrer Wirkungen.1 Allerdings 
soll nach drei Jahren eine Evaluierung des Gesetzes vorgenommen werden. 

2 Einschätzung und Bewertung  
Gegenstand dieser Stellungnahme ist die grundsätzliche Frage, ob die vorliegende Evidenz eine 
Entfristung der Wohnsitzauflage rechtfertigt und welche möglichen Handlungsalternativen es 
gibt. Abschnitt 2.1 präsentiert den Forschungsstand und die empirische Evidenz zu den Wirkungen 
der Wohnsitzauflage, Abschnitt 2.2 die Schlussfolgerungen und Handlungsalternative.  

2.1 Einschätzung der Wirkungen der Wohnsitzauflage 
Das IAB hat in seiner Stellungnahme zum Integrationsgesetz bereits 2016 auf mögliche Probleme 
einer Wohnsitzauflage verwiesen (Brücker et al. 2016). Grundsätzlich kann die Wohnsitzauflage 
über drei Wirkungsmechanismen die Integration in den Arbeitsmarkt, aber auch andere Bereiche 
der Gesellschaft beeinflussen:  

 Steigende Informations- und Suchkosten: Auf mikroökonomischer Ebene beschränken Wohn-
sitzauflagen die räumliche Mobilität und erhöhen damit die Informations- und Suchkosten. 
Sofern diese Wirkungen relevant sind, ergeben sich eine längere Dauer der Arbeitsuche, gerin-
gere Beschäftigungswahrscheinlichkeiten und geringere Löhne, weil sich auch die Qualität des 
„Matches“ zwischen Arbeitsplatz und eingesetzter Arbeitskraft verschlechtern kann. 

 Regionaler Mismatch: Normalerweise siedeln sich Migranten überdurchschnittlich in Ballungs-
räumen mit diversifizierten Arbeitsmärkten, überdurchschnittlich hohen Löhnen und günsti-
gen Beschäftigungsaussichten an. Diese Konzentration auf prosperierende Räume kann im 
Vergleich zu einer gleichmäßigen Verteilung über das Land zu erheblichen Wohlfahrtsgewin-
nen führen (Borjas 2001). Das gilt auch dann, wenn man die höheren Wohnungskosten in die 
Betrachtung einbezieht. Die Geflüchteten wurden in Deutschland nach dem Königsteiner 
Schlüssel über die Bundesländer verteilt. Die Bundesländer wiederum haben in der Regel ähn-
liche Schlüssel für die Verteilung auf die Kommunen verwendet. Bei diesen Verteilungsmecha-
nismen wurden keine arbeitsmarktpolitischen oder andere für die Integration relevante Krite-
rien zugrunde gelegt. Entsprechend sind viele Geflüchtete in Räumen mit schlechten Beschäf-
tigungsaussichten angesiedelt. Für die Bevölkerung aus den acht außereuropäischen Asylher-
kunftsländern kann gezeigt werden, dass die räumliche Verteilung leicht negativ mit den 
Chancen auf Arbeitsmarktintegration korreliert ist, d. h. wir finden in Kommunen, in denen die 
Beschäftigungsanteile dieser Bevölkerungsgruppe unterdurchschnittlich sind, höhere Anteile 
von Geflüchteten als in den Kommunen, in denen sie günstig sind.  Auf das Problem der Kon-
zentration von Geflüchteten in Regionen mit ungünstigen Beschäftigungsaussichten verweist 

2

                                                                    
1 In der Gesetzesbegründung wird zwar auf einige Stimmen aus der Praxis verwiesen und einige politiknahe wissenschaftliche 
Arbeiten zitiert, die das für und wider von Wohnsitzauflagen diskutieren (Dettling/Rauch 2016; Renner 2018; SVR 2016). Aller-
dings stützt sich keine dieser Arbeiten auf eigene Erhebungen oder andere empirische Evidenz über die Wirkung der Wohn-
sitzauflage für Geflüchtete. 
2 Eigene Berechnungen auf Grundlage der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung und Da-
ten des Statistischen Bundesamtes für die Bevölkerung. 
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auch die Studie von Geis et al. (2016). Bansak et al. (2018) haben gezeigt, dass die Beschäfti-
gungsquoten von Geflüchteten in der Schweiz um bis zu 40 Prozent und in den USA um bis zu 
75 Prozent erhöht werden könnten, wenn sie entsprechend ihrer Eigenschaften und Fähigkei-
ten optimal auf die Regionen verteilt werden würden. Dies belegt, wie hoch die Verluste der 
Verfestigung einer ineffizienten Ausgangsverteilung sein können.  

 Räumliche Konzentration: Bei einem Auslaufen der Wohnsitzauflage ist davon auszugehen, 
dass die räumliche Konzentration der Geflüchteten zunimmt. Die Auswirkungen räumlicher 
Konzentration sind ambivalent: Auf der einen Seite stellen persönliche Netzwerke, auch die 
der eigenen ko-ethnischen Gruppe, Ressourcen und andere Informationen bereit, die die Be-
schäftigungswahrscheinlichkeit und die Einstiegslöhne erhöhen können. Auf der anderen 
Seite könnten Anreize sinken, in Sprachkenntnisse und andere Formen von länderspezifi-
schem Humankapital zu investieren, oder eine geringere Kontaktdichte zur einheimischen Be-
völkerung entstehen. 

Die bisher vorliegende Literatur aus anderen Ländern, in denen die Auswirkungen von Wohnsitz-
auflagen untersucht wurden, finden in quasi-experimentellen und anderen ökonometrischen Stu-
dien statistisch signifikante Evidenz, dass Wohnsitzauflagen zu negativen Lohn- und Beschäfti-
gungseffekten führen, so Edin et al. (2004) und Åslund und Rooth (2007) für Schweden, Damm und 
Rosholm (2010) für Dänemark und Fasani et al. (2018) für Europa.  

Die Auswirkungen von ko-ethnischen Netzwerken und der räumlichen Konzentration von be-
stimmten Migrantengruppen sind nicht identisch mit den komplexeren Auswirkungen von Wohn-
sitzauflagen, weil Wohnsitzauflagen neben der Reduzierung räumlicher Konzentration noch an-
dere Effekte wie die Erhöhung von Informations- und Suchkosten und die Verfestigung des räum-
lichen Mistmatches bewirken (s. o.). In Hinblick auf die räumliche Konzentration kommt die For-
schung zu unterschiedlichen Ergebnissen: Ein erheblicher Teil der Literatur findet positive Wirkun-
gen der räumlichen Konzentration auf Löhne und Beschäftigung (Edin et al. 2003 für Schweden; 
Damm 2009 für Dänemark; Munshi 2003 für die USA; Dustmann et al. 2016 für Deutschland), denen 
negative Auswirkungen in Hinblick auf Investitionen in Sprachkenntnisse gegenüberstehen (Dan-
zer und Yaman 2010; Danzer et al. 2018). In anderen Studien hängen die Wirkungen auch von der 
Humankapitalaustattung der Netzwerke ab (Battisti et al. 2016). 

Grundsätzlich eignet sich die Implementation der Wohnsitzauflage auch in Deutschland gut für 
eine Evaluierung, weil erstens durch die Einführung im August 2016 eine Varianz über die Zeit be-
steht, und zweitens durch die unterschiedliche Anwendung der Wohnsitzauflage in den Bundes-
ländern eine Varianz über den Raum besteht. Dadurch können Geflüchtete, die einen Schutzstatus 
erhalten haben, als die Wohnsitzauflage in Kraft trat, mit denjenigen verglichen werden, die ihn 
erhalten haben, als sie noch nicht in Kraft war. Von besonderem Interesse ist der Vergleich zwi-
schen Bundesländern, in denen die Wohnsitzauflage die Wohnsitzaufnahme auf Kreis- oder kom-
munaler Ebene beschränkt und denjenigen, die dies nicht machen.  

Folgende Ergebnisse lassen sich aus laufenden Analysen des IAB dazu festhalten3: Erstens erfolgt 
die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten, die nach Anerkennung eines Schutzstatus einer 

                                                                    
3 Eigene Schätzungen auf der Grundlage der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten. Geschätzt wurde die Dauer des Über-
gangs in die erste Beschäftigung. Kontrolliert wurde für die Aufenthaltsdauer, persönliche Eigenschaften (Alter, Geschlecht, 
Kinder), Bildung, die Region und das Bundesland, in der/dem die Person bei der Anerkennung des Schutzstatus gelebt hat, so-
wie regionale Arbeitsmarktvariablen. Die Schätzergebnisse können beim Sachverständigen angefordert werden. 
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Wohnsitzauflage auf Kreisebene beziehungsweise kommunaler Ebene unterliegen, langsamer als 
in der Kontrollgruppe, für die das nicht zutrifft.4 Die Dauer bis zur Aufnahme einer ersten Erwerbs-
tätigkeit steigt in der Gruppe, die einer Wohnsitzauflage unterliegt, um 17 Prozent im Vergleich zur 
Kontrollgruppe. Die Ergebnisse sind statistisch signifikant. Dieser Befund bestätigt die Evidenz in 
der vorliegenden Literatur aus anderen Ländern.  

Zweitens zeigen sich bei Geflüchteten mit einem anerkannten Schutzstatus, die einer Wohn-
sitzauflage auf Kreis- oder kommunaler Ebene unterliegen, keine besseren deutschen Sprach-
kenntnisse als bei Geflüchteten in der Kontrollgruppe, für die das nicht zutrifft. So verfügten im 
zweiten Halbjahr 2017 30 Prozent der Geflüchteten, die einer Wohnsitzauflage unterlagen, über 
sehr gute oder gute Sprachkenntnisse, in der Kontrollgruppe waren es 31 Prozent. Nach Kontrolle 
für alle anderen Faktoren ergeben sich je nach Spezifikation entweder keine signifikanten Effekte 
oder schwach signifikant negative Effekte für Geflüchtete, die einer Wohnsitzauflage unterliegen.  

Es gibt auch keine Hinweise, dass Geflüchtete in Bundesländern, die eine Wohnsitzauflage für an-
erkannte Geflüchtete auf Kreisebene anwenden, in Hinblick auf die Versorgung mit Wohnraum 
bessergestellt sind als die Kontrollgruppe. Zieht man als Indikator für die Wohnraumversorgung 
den Anteil der Geflüchteten heran, der in einer eigenen Wohnung und nicht mehr in einer Gemein-
schaftsunterkunft wohnt, dann lebten im zweiten Halbjahr 2017 64 Prozent der Geflüchteten, die 
einer Wohnsitzauflage unterliegen, in einer eigenen Wohnung. In der Kontrollgruppe waren es 
73 Prozent. Unter Kontrolle für alle anderen Faktoren verbleiben allerdings keine statistisch signi-
fikanten Unterschiede mehr. 

Diese Befunde deuten darauf hin, dass die Anwendung der Wohnsitzauflage auf Kreisebene den 
Übergang in die erste Erwerbstätigkeit verlangsamt hat und sich keine statistisch positiven Ergeb-
nisse in Hinblick auf die Sprachkompetenz und die Versorgung mit Wohnraum ergeben. Aufgrund 
des noch kurzen Beobachtungszeitraums und der noch vorläufigen Untersuchungsergebnisse 
können zwar noch keine abschließenden Schlussfolgerungen gezogen werden. Die vorliegenden 
Befunde können die im Gesetzentwurf der Bundesregierung aufgestellte Hypothese, dass die 
Wohnsitzauflage zu einer verbesserten Integration von Geflüchteten geführt hat, jedoch zumin-
dest nicht unterstützen. 

2.2 Bewertung und Alternativen 
Wohnsitzauflagen sind weitgehende Eingriffe in die Freizügigkeit, die nach der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs nur gerechtfertigt sind, wenn sie der Integration der Betroffenen 
dienen (EuGH 2016). Das stellt hohe Anforderungen an die Begründung des Vorhabens. Es müsste 
folglich gezeigt werden, dass eine Wohnsitzauflage positive Auswirkungen auf die Integration der 
Betroffenen hat. 

Auf der Basis von Daten des IAB kann nicht beurteilt werden, ob das in dem Gesetzentwurf vorge-
tragene Argument einer besseren Planbarkeit der Infrastruktur für die Integration tatsächlich zu-
trifft. Aber auch wenn dies zutreffen sollte, kann bislang nicht belegt werden, dass die Einführung 
der Wohnsitzauflage die Integration der Geflüchteten messbar in Hinblick auf Erwerbstätigkeit, 

                                                                    
4 Zur Kontrollgruppe gehören alle Geflüchtete, deren Schutzstatus vor Geltung der Wohnsitzauflage in Kraft trat beziehungs-
weise die in einem Bundesland anerkannt wurden, in denen keine Wohnsitzauflage auf Kreis- oder kommunaler Ebene ange-
wandt wird. 
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deutsche Sprachkenntnisse oder die Versorgung mit Wohnraum im Beobachtungszeitraum ver-
bessert hat. Die internationale Literatur wie auch die vom IAB durchgeführten Analysen sprechen 
eher dafür, dass die Wohnsitzauflage die Arbeitsmarktintegration verzögert, während sich keine 
statistisch signifikanten Belege für eine verbesserte Versorgung mit Wohnraum oder eine Verbes-
serung der Sprachkenntnisse finden lassen. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich zwei politische Handlungsempfehlungen: Erstens ist eine 
(erneute) befristete Lösung bei der Wohnsitzauflage einer dauerhaften Lösung vorzuziehen, um 
die Wirkungen der Wohnsitzauflage zu evaluieren. Dies könnte auf Grundlage der sich fortlaufen-
den verbessernden Daten vergleichsweise schnell durchgeführt werden.  

Zweitens sollten Politikalternativen geprüft werden, die weniger stark in die Freizügigkeit und Mo-
bilität der anerkannten Schutzberechtigten und Personen mit einer humanitären Aufenthaltser-
laubnis eingreifen, aber einer möglichen Überforderung von Kommunen vorbeugen: Denkbar wä-
ren negative Wohnsitzauflagen, die einer Kommune ermöglichen, den Zuzug zu begrenzen, wenn 
der Anteil der Geflüchteten deutlich über den Bundesdurchschnitt steigt. Damit würden die Frei-
zügigkeit und die Effizienz der Mobilität weitaus weniger beeinträchtigt und zugleich mögliche Ri-
siken für die betroffenen Kommunen reduziert. Dies würde auch die Planungssicherheit über den 
Umfang an Integrationsangeboten und die hierfür notwendige Infrastruktur einschließlich der Ver-
sorgung mit Wohnraum innerhalb einer gewissen Spannbreite sicherstellen.  
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